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A. Erleichterung der Verfahrensabwicklung
als Grundlage der Disponibilität

Die Problematik der Disponibilität des Insolvenzanfechtungsanspruchs berührt
Grundfragen des Rechts der Insolvenzanfechtung. Es handelt sich dabei nicht um ein
akademisches Glasperlenspiel1, da die Frage, ob Insolvenzanfechtungsansprüche
disponibel sind, also Verfügungen unterworfen sind, von hohem praktischem In-
teresse ist. Schließlich sind mit Insolvenzanfechtungsansprüchen ihrer Natur nach
etliche Wirkungen verbunden. So mehrt eine erfolgreiche Durchsetzung von In-
solvenzanfechtungsansprüchen die Insolvenzmasse, wohingegen zugleich auch
Konstellationen existieren, die eine Insolvenzanfechtung, beispielsweise in einem
sehr komplexen Sanierungsszenario, eher hinderlich oder ihre Durchsetzung unsi-
cher und den Beteiligten lästig erscheinen lässt.2 Zudem kann ein gänzlicher Aus-
schluss der Durchführung der Insolvenzanfechtung zu einer früheren Erzielung der
Teilungsmasse führen sowie im Einzelfall die Verfahrensabwicklung fördern.3 An-
gesichts dessen kommt es in der Praxis der Insolvenzverwaltung regelmäßig vor, dass
Insolvenzverwalter4 mögliche Insolvenzanfechtungsansprüche zur Durchsetzung an
Zessionare abtreten oder ganz auf ihre Durchsetzung verzichten, obwohl die
Durchsetzung von Insolvenzanfechtungsansprüchen als eine der vornehmsten
Pflichten eines Insolvenzverwalters gilt.5 Das praktische Bedürfnis für die Aner-
kennung vorstehender Verfügungen wie der Abtretung bzw. Zession oder des Ver-
zichts besteht dabei nicht nur im Regelinsolvenzverfahren, sondern insbesondere
auch im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens. Auch hier zeigt sich, dass es in be-
stimmten Fällen für die Masse durchaus nützlich sein kann, auf eine mit Unsi-
cherheiten belastete Anfechtung zu verzichten.6 Gleichwohl soll bereits an dieser
Stelle festgehalten werden, dass völlig inakzeptabel sein muss, einzelne Gläubiger
selektiv zu schonen, um sie zur Annahme des Plans zu bewegen oder einem sonstigen
Druckpotential des jeweiligen Gläubigers Rechnung zu tragen.7

1 Diese Wendung bei Eckardt, KTS 1993, 585, 586.
2 Diese Position bei Thole, ZIP 2014, 1653, 1653.
3 So eingehend Smid, ZInsO 2015, 1716, 1717.
4 Im Text wurde nur die männliche Form gewählt. Dies ist nicht geschlechtsspezifisch

gemeint, sondern geschah ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.
5 Vgl. BGH, Urt. v. 18.12.1995 – II ZR 277/94, ZIP 1996, 420, 421; Thole, ZIP 2014, 1653,

1653; Thole, in: K. Schmidt, InsO, § 60 Rn. 16.
6 So zutreffend Thole, ZIP 2014, 1653, 1653.
7 So zutreffend Thole, ZIP 2014, 1653, 1653.



Nichtsdestotrotz scheint das Verfügen über den Insolvenzanfechtungsanspruch –
sowohl durch Verzicht als auch durch Abtretung – heutzutage in der Rechtspraxis so
selbstverständlich zu sein, dass man beinahe annehmen könnte, dass hiergegen
keinerlei rechtliche Bedenkenmehr bestehen. Dabei ist es bei genauerer Betrachtung
dieser Problematik durchaus angezeigt, die Aspekte der Disponibilität des Insol-
venzanfechtungsanspruchs eingehend zu beleuchten, da insbesondere zu befürchten
steht, dass sich die aktuelle Jurisprudenz imRahmen dieses Problemfeldes bisher mit
einem nur oberflächlichen Befund zufrieden gibt. Daher besteht das Ziel der vor-
liegenden Arbeit darin, herauszufinden welche rechtlich zulässigen Möglichkeiten
bestehen über den Insolvenzanfechtungsanspruch zu disponieren, also zu verfügen,
undwelche konkretenKonsequenzen derartigeVerfügungenmit sich bringen. Neben
der Frage ob bestimmte Verfügungen über den Insolvenzanfechtungsanspruch
rechtlich zulässig sind, wird im Weiteren auch durchleuchtet wer derartige Verfü-
gungen veranlassen kann.

Da die Disponibilität im Rechtsverkehr in den unterschiedlichsten Zusammen-
hängen angeführt wird, ist eine Themenbegrenzung notwendig, so dass sich im
Folgenden auf die Untersuchung klassischer Fallkonstellationen, in denen auf den
Insolvenzanfechtungsanspruch verzichtet oder dieser abgetreten wird, konzentriert
wird. Hierbei wird der Frage, in welchem Umfang über Insolvenzanfechtungsan-
sprüche disponiert werden darf, im deutschen Regelinsolvenzverfahren und in an-
deren ausgewählten europäischen Insolvenzrechtssystemen sowie im deutschen
Insolvenzplanverfahren und in der koordinierten Konzerninsolvenz nachgegangen.
Im Zuge dessen möchte diese Arbeit einen Überblick über den derzeitigen Stand der
Lehrmeinungen und Rechtsprechung verschaffen sowie eine Analyse und Bewer-
tung dieser darlegen, um kritisch auf diverse Unstimmigkeiten hinzuweisen. Dabei
ist die zu untersuchende Frage, ob Insolvenzanfechtungsansprüche disponibel sind
und wer zur Disposition befugt ist, eine Querschnittsfrage, die es nur im Zusam-
menhang zu behandeln gilt.8

8 So zutreffend Thole, ZIP 2014, 1653, 1653.
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B. Zur Insolvenzanfechtung

Für den Kern dieser Arbeit ist zunächst von maßgeblicher Bedeutung auch auf
Grundfragen des Insolvenzanfechtungsrechts einzugehen. Daher ist sowohl die
Klärung von Zweck und Funktion der Insolvenzanfechtung, ihre Abgrenzung zu
anderen Rechtsinstituten, ihre Voraussetzungen und ihre Geltendmachung, als auch
die rechtliche Stellung des Insolvenzverwalters vorab unabdingbar.

I. Zweck der Insolvenzanfechtung

Die Insolvenzanfechtung dient dem Zweck, über die erst ab Insolvenzeröffnung
eingreifende Regelung der §§ 80 ff. InsO hinaus bereits im zeitlichen Vorfeld der
Insolvenzeröffnung eine Verkürzung der Aktivmasse wie auch eine Vermehrung der
Passivmasse9 zu verhindern.10Damit zielt die Anfechtung aufWiederherstellung des
allen Gläubigern haftenden Schuldnervermögens einerseits durch Rückholung
aufgegebener Vermögenswerte und andererseits durch Befreiung der Masse von in
missbilligenswerter Weise eingegangenen Verbindlichkeiten11 und bewirkt so eine
Vorverlegung des insolvenzrechtlichen Gläubigerschutzes.12 Dazu gibt das in den
§§ 129–147 InsO geregelte Insolvenzanfechtungsrecht dem Insolvenzverwalter
bzw. im Falle der Eigenverwaltung des Schuldners dem Sachwalter (§ 280 InsO) das
Instrumentarium an die Hand, gläubigerbenachteiligende Rechtshandlungen des
Schuldners, in manchen Fällen auch der Gläubiger, durch Anfechtung zu beseitigen
und dadurch aus der Masse vor Verfahrenseröffnung entfernte Vermögensgegen-
stände dieser wieder rückzuführen.13 Anfechtung ist folglich Mittel für Masse-
mehrung und Gegenmittel für Massearmut. Während die §§ 80–91 InsO für die Zeit
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Verkürzung der Aktivmasse und
Vermehrung der Passivmasse zu verhindern suchen, geben die §§ 129–147 InsO
also eine Handhabe, eine vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommene

9 Hierzu beispielhaft BGH,Urt. v. 29.11.2007 – IXZR121/06, NZI 2008, 167 ff.: Fall einer
Insolvenzanfechtung gegen Subunternehmer und Drittschuldner.

10 Gehrlein, in: Ahrens/Gehrlein/Ringstmeier, § 129 Rn. 1; Haarmeyer/Wutzke/Förster,
Hdb zur InsO, Kap. 5 Rn. 308; Exner/Gempel, in: Beck/Depré, § 16 Rn. 1.

11 BGH, Urt.v. 15.12.1994 – IX ZR 153/93, BGHZ 128, 184, 191.
12 Ahrendt/Rogge/Leptien, in: HambKomm, 7. Aufl., Vorbem. zu §§ 129 ff. Rn. 1; Zeuner,

in: Rattunde/Smid/Zeuner, § 129 Rn. 1.
13 Smid, Hdb Insolvenzrecht, § 17 Rn. 1.




